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Platz- u. Spielordnung  
des TC Rückhand Roßdorf e.V. 
 
1. Spielzeit 
Saisonbeginn und Saisonende legt der Vorstand fest. 
 
2. Spielberechtigung 
 
2.1. Es sind spielberechtigt : 

 aktive Mitglieder 

 jugendliche Mitglieder 

 Ehrenmitglieder 
 
2.2. Es sind nicht spielberechtigt : 

 fördernde Mitglieder 

 fördernden Mitgliedern gleichgestellte 
 
3. Platzbelegung 
 
3.1. Die Platzbelegung wird über einen Wochenplan geregelt. Der Plan hängt 
jeweils ab Sonntag im Clubhaus für die darauf folgende Woche aus. 
 
3.2. Buchungen können persönlich oder telefonisch vorgenommen werden.  
 
3.3. Aus der Eintragung mussen das jeweilige Mitglied eindeutig erkennbar sein. 
 
3.4. Für Vorbuchungen wird nach folgenden Belegungszeiten unterschieden: 
Montag bis Freitag: 
Normalbelegungszeit bis 16 Uhr 
Hauptbelegungszeit ab 16 Uhr 
Sonnabend, Sonntag und Feiertage: 
Hauptbelegungszeit ganztägig 
 
3.5. Jedes spielberechtigte Mitglied kann einen Platz von einem auf den anderen 
Tag für insgesamt zwei nicht aufeinanderfolgende Stunden belegen.  
Für die Hauptbelegungszeit kann nur eine Stunde vorbelegt werden. 
Für Sonnabende, Sonntage und Feiertage kann somit nur eine Stunde 
vorgebucht werden. Die Eintragung ist in schwarz bzw. blau vorzunehmen. 
 
3.6. Jedes spielberechtigte Mitglied kann einmal pro Woche einen Platz für eine 
Stunde für einen beliebigen Tag vorbuchen. Diese Eintragung ist in rot 
vorzunehmen bzw. als solche zu kennzeichnen (Rotstunde). 
Rotstunden sind nicht übertragbar und nicht verlegbar. 
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3.7. Die angesetzten Trainingsstunden der Mannschaften gelten als Rotstunden 
für die jeweiligen Spieler. Fallen die Mannschaftstrainingsstunden auf eine 
Hauptbelegungszeit, können die beteiligten Spieler am selben Tag keine weitere 
Reservierung in der Hauptbelegungszeit vornehmen. 
 
3.8. Bei gleichzeitiger Belegung eines Platzes mit vier spielberechtigten 
Mitgliedern zum Doppelspiel können maximal zwei aufeinanderfolgende Stunden 
gebucht werden, alle Teilnehmer sind dabei einzutragen. 
 
3.9. Nichtmitglieder dürfen zusammen mit mindestens einem spielberechtigten 
Mitglied unter folgenden Voraussetzungen spielen : 
Das Mitglied hat bei der Buchung den Gast namentlich in Grün bzw. als Gast 
erkenntlich einzutragen. 
Das Mitglied hat die Gastgebühr vor dem Spiel im Clubhaus zu entrichten.  
Ein Gast kann pro Jahr höchstens fünfmal spielen. 
 
3.10. Der Vorstand legt Trainingszeiten fest und bestimmt Trainer für Jugend- 
und Erwachsenentraining. Die vorreservierten Trainingszeiten gelten ebenfalls 
als Rotstunden. 
 
3.11. Jugendliche Mitglieder dürfen Vorbuchungen für die Hauptbelegungszeiten 
nur am selben Tag vornehmen. 
 
3.12. Bei vollständiger Belegung der Plätze und großem Andrang sollte 
insbesondere Spielern, die an diesem Tag noch nicht gespielt haben, die 
Möglichkeit gegeben werden, sich als Doppelpartner am Spiel zu beteiligen. 
 

3.13. Haben eingetragene Mitglieder 10 Minuten nach dem eingetragenen 
Spielbeginn das Spiel nicht aufgenommen, verliert die Eintragung Ihre Gültigkeit 
und der Platz ist für alle übrigen spielberechtigen Mitglieder freigegeben. 
 
3.14. Für Platz 7 haben Buchungen von Nichtmitgliedern Vorrang, jedoch können 
auch auf Platz 7 Stunden von spielberechtigten Mitgliedern vorgebucht werden, 
sofern zum Zeitpunkt der Eintragung die Plätze 1-6 bereits belegt sind.  
 

3.15. Fördernde Mitglieder und fördernden Mitgliedern Gleichgestellte können 
ausschließlich auf Platz 7 spielen. Voraussetzung ist die Entrichtung der 
entsprechenden Gebühr im Clubhaus. 
 

3.16. Die durch den HTV terminierten Team-Tenniswettkämpfe, verlegte Team-
Tenniswettkämpfe sowie Clubmeisterschaftsspiele haben Vorrang vor allen 
übrigen Buchungen, ggf. kann es auch zur Streichung von vorreservierten 
Stunden kommen. 
 


